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2. Kapitel — Verbrechen

gegen die Deutsche Demokratische Republik §103

derer G ew altanw endung gegenüber dem  unmittelbar angegriffenen B ür
ger wegen seiner staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit.

Der T atbestand um faßt auch den Massenterror. H ier ist der staats
feindlich zielgerichtete Angriff gegen den einzelnen B ürger das M ittel, um 
darüber h inaus andere B ürger in ih rer staatlichen oder gesellschaftlichen 
Tätigkeit zu hem m en bzw. andere Personen auf seine staatsfeindliche 
Position zu ziehen, um  W iderstand gegen die sozialistische S taats- oder 
Gesellschaftsordnung zu leisten oder hervorzurufen.

Durch derartige Angriffe kann  jeder S taatsbürger der DDR betroffen 
werden, der staatliche oder gesellschaftliche T ätigkeit ausübt oder der 
wegen seiner staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit te rro risie rt 
wird. i

Im  T atbestand sind keinerlei Einschränkungen auf bestim m te F unk
tionen, Form en, A rten staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit vorge
nommen worden. Das Ziel dieser Bestim m ung besteht darin, jeden der
artigen Angriff im Keim zu ersticken.

3. Die Verbrechensmethode besteht in der D urchführung von A ngrif
fen gegen das Leben oder die G esundheit bzw. in  anderer G ew alt

anw endung gegen S taatsbürger der DDR. H andlungen i. S. tä tlicher Be
leidigung oder geringfügiger K örperverletzung z. B. reichen nicht aus, um 
den T atbestand zu erfüllen. V ielm ehr m üssen auch speziell die Angriffe 
gegen die G esundheit objektiv  geeignet sein, den terroristischen C harak
te r des Verbrechens zu kennzeichnen. U nter dem  M erkm al „in anderer 
Weise Gew alt anzuw enden“ w erden u. a. die terroristischen A ngriffe e r
faßt, bei denen der T äter einen B ürger d e r DDR in A usübung oder wegen 
seiner staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit d e r Freiheit beraubt. 
Den S traftatbestand  erfüllen auch A ngriffe gegen Angehörige oder nahe 
Verw andte, wenn der B ürger durch diese A ngriffe von ak tiver staatlicher 
Tätigkeit abgehalten w erden soll bzw. w enn die d irek t Angegriffenen d a
durch veran laß t w erden sollen, ihn von dieser T ätigkeit abzubringen.

4. T ateinheit zwischen § 102 und § 112 Abs. 2 Ziff. 1 liegt vor, wenn es 
sich um  Anschläge auf das Leben von S taatsbürgern  der DDR i. S.

des individuellen Terrors handelt oder w enn der Angriff auf das Leben 
eines S taatsbürgers der DDR M ittel zum Zweck der Schädigung der DDR 
ist und aus Feindschaft gegen die DDR begangen wird.

Die spezifische Zielsetzung und der Angriffsgegenstand charakterisie
ren den § 109 als spezielles Gesetz gegenüber § 102.

Zwischen § 102 und den §§ 212, 214, 215 ist T ateinheit wegen der u n te r
schiedlichen Zielsetzung nicht möglich.

§ 103 
Diversion

(1) Wer es mit dem Ziel, die Volkswirtschaft, die sozialisti
sche Staatsmacht oder die Verteidigungskraft der Deutschen


